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Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie gemäß §6 Abs. 2 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG) 

 
 

 
BUTTING erkennt die Bedeutung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes an und ist fest 

entschlossen, die darin festgelegten Anforderungen und Prinzipien zu erfüllen. Wir glauben an die 

Notwendigkeit, unsere Verantwortung in der globalen Lieferkette wahrzunehmen und dazu 

beizutragen, menschenrechtliche und ökologische Risiken in unseren Geschäftstätigkeiten zu 

minimieren. 

 

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, sicherzustellen, dass die Produkte und 

Dienstleistungen, die wir anbieten, nicht zu Menschenrechtsverletzungen in unserer Lieferkette 

führen. 

 

Wir glauben an die Notwendigkeit, unsere Verantwortung in der globalen Lieferkette wahrzunehmen 

und dazu beizutragen, menschenrechtliche und ökologische Risiken in unseren Geschäftstätigkeiten 

zu minimieren. 

 

• Achtung der Menschenrechte: Wir verpflichten uns, die Menschenrechte in unserer 

gesamten Lieferkette zu achten und zu schützen. Dies umfasst insbesondere die Vermeidung 

von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. 

 

• Arbeitsbedingungen: Wir setzen uns für sichere und faire Arbeitsbedingungen in unseren 

Lieferketten ein und erwarten dies auch von unseren Lieferanten. Dies schließt angemessene 

Löhne, Arbeitszeitregelungen und sichere Arbeitsumgebungen ein. 

 

• Umweltschutz: Wir sind uns unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst und streben an, 

unsere ökologischen Auswirkungen zu minimieren. Wir setzen uns für die Einhaltung von 

Umweltstandards und den Schutz natürlicher Ressourcen ein. 
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(Hermann Butting) 

 

 

 

• Transparenz: Wir werden unsere Lieferketten transparent gestalten, indem wir Informationen 

über unsere Lieferanten und Geschäftspartner offenlegen. Dies ermöglicht es unseren 

Stakeholdern, die Herkunft und Herstellungsbedingungen unserer Produkte nachzuvollziehen. 

 

• Sorgfaltspflicht: Wir werden geeignete Maßnahmen zur Risikobewertung und -minderung in 

unserer Lieferkette ergreifen. Dies umfasst die regelmäßige Überprüfung unserer Lieferanten 

und die Zusammenarbeit mit ihnen, um gemeinsame Standards zu erreichen. 

 

• Kooperation und Engagement: Wir werden mit Regierungsbehörden, Geschäftspartnern und 

anderen Stakeholdern zusammenarbeiten, um die Umsetzung des 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes zu unterstützen und bewährte Praktiken zu fördern. 

 

• Kontinuierliche Verbesserung: Wir werden unsere Bemühungen zur Einhaltung des 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes kontinuierlich überwachen und verbessern. Dies umfasst 

die Überprüfung unserer Politik, Prozesse und Leistung. 

 

 

 

Wir sind bestrebt, unsere Menschenrechtsstrategie kontinuierlich zu verbessern und zu stärken, um 

sicherzustellen, dass unsere Geschäftstätigkeiten im Einklang mit den Menschenrechtsstandards 

stehen. Diese Grundsatzerklärung gilt als öffentliche Verpflichtung von BUTTING zur Einhaltung der 

Menschenrechtsstandards und wird von unserer Geschäftsführung unterstützt. 

 

 
 
 

(Nobert Heinzle) (Dirk Meinecke)  
 
 

Die Geschäftsführung der H. Butting GmbH & Co. KG      April 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Rücksicht auf die Lesbarkeit verzichten wir in dieser Veröffentlichung auf die Geschlechterunterscheidung. Erfasst sind sowohl Mitarbeiter 

als auch Mitarbeiterinnen. 

 

 
 

 
(Hermann Butting) 


